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Persönliche Vorstellung

Erwin Beilfuss
Dipl. Ing. Architekt
SV-Büro mit 5 Mitarbeitern
seit 1980 öbuv
– öbuv Sachverständiger für

Baupreisermittlung
Abrechnung im Hoch- und 
Ingenieurbau
Schäden an Gebäuden
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Gliederung

Kosten – Preis
Schadensbewertung (Grundlagen)
Rechtliche Grundlagen
Aufgaben des Sachverständigen
Anspruch Mangelbeseitigung
Anspruch Minderung
Schadensbewertung
Beispiele
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Kosten

In der Technik ist mit dem Wort

Kosten
der Aufwand bzw. Ressourcenbedarf eines 

Prozesses gemeint. 
(Selbstkosten; Kalkulationspreis)
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Kostenarten

Selbstkosten;
Einzelkosten der Teilleistung
Gemeinkosten
Kosten der Baustelle
Kalkulatorische Kosten
Unternehmerlohn
Gewinn
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Preis
(in der Wirtschaft)

Der Preis in der Wirtschaft ist das 
Austauschverhältnis zwischen Gütern.
Als Bezugsgröße für den Preis dient in der 
Regel Geld.
Der Preis, der auf einem freien Markt zum 
Marktgleichgewicht zwischen Angebot und 
Nachfrage führt, wird als Marktpreis oder 
Gleichgewichtspreis bezeichnet.              
(Übliche Vergütung ! Vertragspreis, Marktpreis)
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BGB § 632(2) 2002 

Vergütung
– (2) ……in Ermangelung einer Taxe (ist) die 
– Übliche Vergütung als vereinbart anzusehen



Sachverständigenbüro Beilfuss, 
Edelmeier & Partner

Ortsübliche Vergütung
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Schadensbewertung (Grundlagen)

Schadensbetrag (in €) durch Marktpreise 
ermitteln (übliche Vergütung)

Schadensbetrag (in €) 
als Nettobetrag / Mwst / Bruttobetrag 
angeben
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Schadensbewertung (Grundlagen)

Mengenermittlung erforderlich
Nach Marktpreisen (übliche Vergütung)
Absichern durch Angebotspreise
Entwurf der Schadensbeseitigung 
erforderlich
Bei fehlender Planung der Schadens-
beseitigung
(Absicherung im Gutachten erforderlich)
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Schadensbewertung 
(Grundlagen)

Die Grundlagen der Schadensbewertung 
in Geld werden von dem rechtlichen 
Anspruch des Anspruchstellers bestimmt.
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Anspruchsgrundlagen
Werkvertrag nach BGB 2002

§ 633 Sach- und Rechtsmängel
§ 634 Rechte des Bestellers bei Mängeln
§ 635 Nacherfüllung
§ 636 Besondere Bedingungen für       

Rücktritt und Schadenersatz
§ 638 Minderung
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Anspruch bei Mängel an der Werkleistung
nach BGB 2002

1. Neuherstellung; Nacherfüllung verlangen
2. Mangel selbst beseitigen und Ersatz der 

erforderlichen Aufwendungen verlangen
3. Vom Vertrag zurücktreten oder die 

Vergütung mindern und
4. Schadenersatz oder Ersatz der 

vergeblichen Aufwendungen verlangen
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Anspruch der Mangelbeseitigung
Rechtsfrage

Im Gerichtsgutachten ist der Anspruch der 
Mangelbeseitigung als RECHTSFRAGE 
durch das Gericht zu entscheiden.
Wird die Anspruch der Mangelbeseitigung 
oder der Minderung nicht oder nur 
unvollständig vom Gericht entschieden, ist   
nur das von SV zu begutachten was vom 
Gericht beauftragt worden ist.
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Der Sachverständige darf nicht

Bei Gerichtsgutachten entgegen dem 
Auftrag im Beweisbeschluss:
Anstelle der Preise der Mangel-
beseitigung eine Minderung der
Vergütung schätzen. (Rechtsfrage)
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Minderung statt 
Mangelbeseitigung?

oder
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Durch den SV ist nach dem Umfang des 
Gerichtsauftrages zu begutachten 

Mangel vorhanden.  Ja / Nein

Preis der der Mangelbeseitigung

Schätzung der Minderung

Schadensersatz schätzen
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Anspruch: Mangelbeseitigung 
(Ersatzvornahme)

Angebotspreis der Mangelbeseitigung am 
Markt einholen.
Zeitraum für die Gültigkeit der Preis-
feststellung angeben.
Netto-, Bruttopreise und Mehrwertsteuer 
ausweisen. (Siehe § 249 BGB)
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Anspruch: Mangelbeseitigung 
(Ersatzvornahme)

Alternativ (aus wirtschaftlichen Gründen)

Preise der Mangelbeseitigung schätzen.
– Absicherung bei Preisschätzungen 

erforderlich weil keine Planung; keine 
Marktpreise

– Marktpreis  bis +100% höher als Schätzpreise 
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Anspruch: Mangelbeseitigung 
(Ersatzvornahme)

Preisschätzung durch den 
Sachverständigen nur Größenordnung der 
zu erwartenden Aufwendungen für die 
Mangelbeseitigung.
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Anspruch: Mangelbeseitigung 
(Ersatzvornahme)

Alle erforderlichen Kosten berücksichtigen
– Abbruchkosten
– Nutzungsausfall
– Mietkosten
– Lagerkosten (Möbel)
– Baustelleneinrichtung
– Gerüste
– Einnahmenausfall (Gewinn)
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Anspruch auf 
Mangelbeseitigung
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Höhe der 
Mangelbeseitigungskosten
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Der Sachverständige darf nicht

Bei Gerichtsgutachten entgegen dem 
Auftrag im Beweisbeschluss:

Von sich aus in der Schadensschätzung 
Sowieso- Kosten berücksichtigen 
(Rechtsfrage)
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Der Sachverständige darf nicht

Bei Gerichtsgutachten entgegen dem 
Auftrag im Beweisbeschluss:

Von sich aus einen Abzug „ Neu für Alt“ in 
der Schadensschätzung berücksichtigen. 
(Rechtsfrage)
(Gilt nicht für Versicherungsgutachten und nach Auftrag 
bei Privatgutachten)
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Anspruch: Mangelbeseitigung 
(Ersatzvornahme)

Mangelbeseitigung 
(Ersatzvornahme) unmöglich ?

Dann ist Minderung der Vergütung 
der Werkleistung zu schätzen
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Anspruch: Mangelbeseitigung 
(Ersatzvornahme)

Mangelbeseitigung für den Auftraggeber
unzumutbar ?
Mangelbeseitigung erfordert unverhältnis-
mäßige hohen Aufwand und wird vom 
Auftragnehmer  verweigert !

Dann ist Minderung der Vergütung 
der Werkleistung zu schätzen
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Anspruch MINDERUNG

§ 638 BGB 2002
(3) Bei der Minderung ist die Vergütung in 
dem Verhältnis herabzusetzen in welchem 
zur Zeit der Vertragsabschlusses der Wert 
des Werks in mangelfreiem Zustand zu 
dem wirklichem Wert gestanden haben 
würde. 
Die Minderung ist soweit erforderlich durch 
Schätzung zu ermitteln.
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Kosten der Mangelbeseitigung sind auch bei 
Schätzung der Minderung anzusetzen. 

(Differenzmethode) 
(Siehe Urteil Schadenersatz) Meinung d.Verf.
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Höhe des Schadenersatz 
(Auch bei Minderung?)
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Methoden der Minderwertschätzung

Technischer Minderwert

Differenzmethode
(Standard nach BGB)

Minderwert aus quantifizierbaren
Größen

Zielbaummethode nach Aurnhammer

Wohnwertminderung nach Kamphausen
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EIPOS Sachverständigentag
Tagungsunterlagen bemerkenswert
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Wie wird die Minderung berechnet?
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Dipl.-Ing. Architekt Erwin Beilfuss
BAUPREISERMITTLUNG, ABRECHNUNG IM 
HOCH- UND INGENIEURBAU, SCHÄDEN AN 
GEBÄUDENFeuchteschaden 
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Feuchteschaden

Vor Abnahme
– Neuherstellung oder Mangelbeseitigung ?

Nach Abnahme
– Mangelbeseitigung
– Minderung = Preis der Mangelbeseitigung            

geschätzt
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Im Jahre 1905
Der Herr Oberlandesgerichtsrat
„Papa was tut der Mann?“—

„Er handelt im Ausflusse einer 
locatio conductio operarum,
also eines Dienstmietvertrages.“

„Aber Papa, macht man so das 
Brot?“

„Das braucht man nicht zu wissen, 
mein Junge.
Dafür hat man die vereidigten 
Sachverständigen.“


